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Zwei starke Partner
für die Runderneuerung von Nutzfahrzeugreifen
Die RuLa GmbH und ihr Tochterunternehmen BRW GmbH sind seit fast 
20 Jahren erfahrene Hersteller und zugleich Experten für die Reifen-
runderneuerung.
Unser umfangreiches Programm umfasst runderneuerte LKW- und 
LLKW-Reifen für den Fern- und Nahverkehr, sowie Bagger- und MPT-
Reifen. Durch den Einsatz modernster Maschinen und Methoden ist die 
Reifenrunderneuerung im klassischen Kalt- und Heißerneuerungsver-
fahren möglich. Hierbei setzen die beiden Partner gezielt Materialien 
und Runderneuerungstechnologien führender Laufstreifenhersteller ein. 
Das Ergebnis sind hochwertige runderneuerte Reifen, deren Leistung 
auf trockener und nasser Fahrbahn totale Sicherheit und Fahrkomfort 
bieten.
Unsere Firma steht für Leistungsfähigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit.



Qualitätsmanagement

Als Partner des Reifenhandels steht der optimale Service, Zuverlässig-
keit und die Qualität an erster Stelle:
	 zerstörungsfreies Prüfverfahren - Shearografie-Inspektion aller
	 Karkassen
	 Ein- und Ausgangskontrolle durch langjährig qualifiziertes
	 Personal
	 permanente Kontrolle aller technischen Anlagen
	 Einsatz modernster computergesteuerter Maschinen
	 Zertifizierung nach europäischer Richtlinie ECE 109
	 externe Überwachung erfolgt durch das Kraftfahrzeug-
	 bundesamt und Goodyear



Sortimentsübersicht

Inhalt

Für spezielle Einsatzbedingungen finden wir eine Lösung!

Heißerneuerung in 3 Varianten

	 Mischung für Auflieger-, LKW- und Diagonalreifen von
	 europäischen Markenherstellern
	 K-plus - Kraiburg+ eine Spezialmischung für höchste Laufleistungen
	 HP - High Performance - eine Spezialmischung mit hoher Kerbzähig-
	 keit für harte Einsatzbedingungen

Kalterneuerung in 4 Segmenten

	 Hochleistungsrunderneuerung mit Materialien der europäischen
	 Markenhersteller Ellerbrock und Kraiburg
	 Budgetlinie für unsere preisbewußten Kunden, Materialien der
	 Hersteller Vipal (Brasilien), Ein Shemer (Israel) und
	 Goodway (Malaysia)
	 Kraiburg+ für besonders hohe Leistungsanforderungen
	 Goodyear/ Dunlop Werkserneuerung - Originalprofil auf
	 Originalkarkasse - nahe am Neureifen
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Reifengröße
215/75 R 16

225/75 R 16

8.5 R 17,5

9.5 R 17,5

10 R 17,5

205/65 R 17,5

205/75 R 17,5

215/75 R 17,5

225/75 R 17,5

235/75 R 17,5

245/75 R 17,5

245/70 R 17,5

265/70 R 17,5

Erneuerungspreis ohne Karkasse.

Profil
Kalterneuerung Standard
ZA, K26, DE2L
Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

Heißerneuerung

Heißerneuerung

Heißerneuerung

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

MS817

MS817

ZA, K26, DE2L

ZA, K26

ZA, K26, DE2L

ZA, K26, DE2L

ZA, K26, DE2L

ZA, K26

ZT LLKW

ZT LLKW

ZT LLKW

ZA, K26, DE2M

ZA, K26, DE2M

ZA, K26, DE2M

ZA, K26, DE2L

ZA, K26, DE2L

ZA, K26, DE2L

MS817

MS817

MS817

MS817

MS817

KB-Preis

122,00 €

130,00 €

124,00 €

136,00 €

169,00 €

127,00 €

127,00 €

135,00 €

138,00 €

156,00 €

167,00 €

167,00 €

174,00 €

135,00 € 

138,00 €

156,00 €

177,00 €

177,00 €

145,00 €

148,00 €

167,00 €

153,00 €

179,00 €

LLKW

126/124 M

129/127 M

132/130 M

LI/SI
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Reifengröße
245/70 R 19,5

265/70 R 19,5

285/70 R 19,5

305/70 R 19,5

385/65 R 19,5

385/55 R 19,5

425/55 R 19,5

435/50 R 19,5

445/45 R 19,5

9.00 R 20

10.00 R 20

11.00 R 20

12.00 R 20

14.00 R 20

365/80 R 20

Erneuerungspreis ohne Karkasse.

Profil
Kalterneuerung Standard
ZA, K26, DE2M

MS817

RD2
Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Ringtread

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

GOODYEAR / DUNLOP - Werkserneuerung

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Budget

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Ringtread

ZA, K26, DE2M

RD2

ZA, K26, M+S2 (K37), DE2M

MS817

ZA, K26, M+S2 (K37), DE2M

ZA65

TA2 (K19)

TA2 (K19)

TA2 (K19)

LHT, SP252

TA2 (K19)

ZA, K26

ZA, K26

ZA, K26, M+S2

ZA, K26, M+S2

XS (SA)

ZA

ZA65

ZY65

MS817

MS817

KB-Preis

188,00 €

202,00 €

193,00 €

201,00 €

209,00 €

215,00 €

234,00 €

231,00 €

254,00 €

249,00 €

302,00 €

305,00 €

361,00 €

318,00 €

211,00 €

231,00 €

244,00 €

268,00 €

446,00 €

241,00 €

260,00 €

268,00 €

252,00 €

218,00 €

LKW

Kalterneuerung Ringtread
RD2 222,00 €

LI/SI
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Reifengröße
9 R 22,5

10 R 22,5

11 R 22,5

12 R 22,5

13 R 22,5

275/80 R 22,5

Erneuerungspreis ohne Karkasse.

Profil
Kalterneuerung Standard
ZA, K26, DE2L
Kalterneuerung Standard

Heißerneuerung

Heißerneuerung

Heißerneuerung

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

ZA, K26, DE2L

RT6

RT6

RT6

ZA, M+S2, ZT, ZY

ZA, M+S2, ZT, ZY

DE2, DY3

DE2, DY3, DY, ZH

ZA, M+S2, DE2

KB-Preis

197,00 €

220,00 €

227,00 €

239,00 €

268,00 €

239,00 €

268,00 €

254,00 €

281,00 €

239,00 €

LKW

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Budget

Kalterneuerung Budget

ZA, M+S2, ZT

ZT, M+S2, ZY

ZT, M+S2, ZY

DY3, DE2

DY3, DE2

227,00 €

227,00 €

254,00 €

238,00 €

265,00 €

LI/SI

148/145 J

152/148 J

154/150 J

DY3

DY3

254,00 €

281,00 €

152/148 J

154/150 J

295/80 R 22,5 Heißerneuerung

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Winter

Kalterneuerung Ringtread

Kalterneuerung KRAIBURG PLUS

GOODYEAR / DUNLOP - Werkserneuerung

RT6

ZA, DA2e, ZT, M+S2, ZY, DA4

DN, NT21, NT31, NT41, HDWScan

RD2, RD-HM, ENERGECO

KDE2, K729, K730, KDA2e, KDR, KHT2, KST2

RHD II, LHD II, RHD, LHD, WTD, SP452

DE2, M729, M730, K220, K222

244,00 €

244,00 €

271,00 €

259,00 €

289,00€

289,00€

259,00 €

Kalterneuerung Budget
ZT, M+S2, ZY

DE2, R729

228,00 €

238,00 €

152/148 J

DE2

DE2 K-plus

259,00 €

289,00 €

152/148 J

152/148 J
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Reifengröße

255/70 R 22,5

Erneuerungspreis ohne Karkasse.

Profil

Kalterneuerung Standard
ZA, M+S2

KB-Preis

231,00 €

LKW

LI/SI
315/80 R 22,5 Heißerneuerung

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Winter

Kalterneuerung Ringtread

Kalterneuerung KRAIBURG PLUS

GOODYEAR / DUNLOP - Werkserneuerung

RT6

ZA, DA2e, ZT, M+S2, ZY

DN, NT21, NT31, NT41, HDWScan

RD2, RDY-HM, Mix Master, RD-HM, ENERGECO

KDE2, K729, K730, KDA2e, KDY3, KDR, KHT2, KST2

RHD II, LHD II, RHD, LHD, WTD, MSD

DE2, DY, DY3, DC, ZH, MSD, M729, M730, K220, K222

259,00 €

259,00 €

281,00 €

273,00 €

303,00 €

303,00 €

273,00 €

Kalterneuerung Budget
ZT, M+S2, ZY

DY3, DE2, R729

243,00 €

252,00 €

154/150 J

ZA, DY

DE2, DY3

DY3 HP

DE2 K-plus

259,00 €

273,00 €

281,00 €

303,00 €

156/150 J

156/150 J

156/150 J

156/150 J

275/70 R 22,5 Heißerneuerung

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Winter

Kalterneuerung Ringtread

Kalterneuerung KRAIBURG PLUS

GOODYEAR / DUNLOP - Werkserneuerung

ZA, ZU2, M+S2, SP531, DA4, DU, DE2, K222

NT31

BUS, BUS-T

KZU+, KDA4, KST2

MCS, MCD, SP531, SP741

236,00 €

236,00 €

249,00 €

244,00 €

270,00 €

270,00 €

Kalterneuerung Budget
M+S2, DE2

ZU3, DA4

218,00 €

225,00 €

148/145 J

270,00 €

ZU3

ZU3 K-plus

305/70 R 22,5 Kalterneuerung Standard
ZA, M+S2, DE2 255,00 €
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Reifengröße

Erneuerungspreis ohne Karkasse.

Profil KB-Preis

LKW

LI/SI
315/70 R 22,5 Heißerneuerung

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Winter

Kalterneuerung Ringtread

Kalterneuerung KRAIBURG PLUS

GOODYEAR / DUNLOP - Werkserneuerung

DE2

ZA, M+S2, DA2e

DN, NT21, NT31, NT41, HDWScan

RD2, RD-HM, ENERGECO

KDE2, K729, K730, KDA2e, KDR, KHT2, KST2

RHD II, LHD II, RHD, LHD, WTD, SP452

DE2, M729, M730, K220, K222

273,00 €

259,00 €

281,00 €

273,00 €

303,00 €

303,00 €

273,00 €

Kalterneuerung Budget
DE2, R729 252,00 €

154/150 L

DE2 K-plus 303,00 €154/150 L

385/65 R 22,5 Heißerneuerung

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Ringtread

GOODYEAR / DUNLOP - Werkserneuerung

ZA65, R164, TA2 (K19)

TE2, ZY65, ZY3 (SSY3)

R748

FL (incl. Karkasse 80 km/h)

RZ12

RZA65, RTE-M, R164

RSSY3, RTE, RTE PLUS

RHT, LHT, G465, SP252

MST, SP282, SP242

280,00 €

264,00 €

286,00 €

307,00 €

249,00 €

259,00 €

276,00 €

291,00 €

294,00 €

310,00 €

Kalterneuerung Budget
ZA65

TE2

249,00 €

264,00 €

160 J

160 J

160 J

280,00 €

280,00 €

ZA65, ZY65

R164

TE3, ZY3

425/65 R 22,5

445/65 R 22,5

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

TA2 (K19)

TA2 (K19)

ZA65 (Z15), TE2, ZY65, ZY3 (SSY3)

TE2, ZY65, ZY3 (SSY3)

331,00 €

381,00 €

349,00 €

409,00 €
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Reifengröße
285/60 R 22,5

295/60 R 22,5

315/60 R 22,5

305/60 R 22,5

385/55 R 22,5

355/50 R 22,5

455/40 R 22,5

Erneuerungspreis ohne Karkasse.

Profil
Kalterneuerung Standard
DA60, K74, DE2M, M+S2 (K37)
Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Winter

Kalterneuerung Ringtread

GOODYEAR / DUNLOP - Werkserneuerung

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Winter

Kalterneuerung Ringtread

GOODYEAR / DUNLOP - Werkserneuerung

GOODYEAR / DUNLOP - Werkserneuerung

GOODYEAR / DUNLOP - Werkserneuerung

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

Kalterneuerung Standard

Heißerneuerung

SP252

DA60, K74, DA2e (K203), DE2M, M+S2 (K37)

MS817M

MDA-N, ENERGECO, GRIP

SP452

DA60, K74, DA2e (K203), DE2M, M+S2 (K37)

DA60, K74, DA2e (K203), DE2M, M+S2 (K37)

MS817M

MDA-N, ENERGECO, GRIP

LHD, SP452

LHT, SP252

TA2 (K19), ZA65 (Z15), TE2

TA2 (K19)

TA2 (K19)

LHT

ZA65 (Z15), TE2

KB-Preis

239,00 €

243,00 €

255,00 €

249,00 €

280,00 €

257,00 €

249,00 €

271,00 €

262,00 €

296,00 €

310,00 €

296,00 €

329,00 €

271,00 €

296,00 €

384,00 €

296,00 €

LI/SI

LKW
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Reifengröße

8.25 - 20

9.00 - 20

10.00 - 20

11.00 - 20

Erneuerungspreis ohne Karkasse.

Profil
Heißerneuerung
SG7

SG7

SG7

SG7

KB-Preis

165,00 €

175,00 €

186,00 €

204,00 €

Bagger

14PR

14PR

16PR

16PR

LI/SI

Reifengröße

12.5 - 18

12.5 - 20

14.5 - 20

16/70 - 20

Profil
Heißerneuerung
E58

GG1

E58, AS-Farmer

U27

AS-Farmer

E58

E58

GG1

E58, AS-Farmer

E58, AS-Farmer

E58, AS-Farmer

KB-Preis

275,00 €

268,00 €

299,00 €

289,00 €

289,00 €

337,00 €

275,00 €

268,00 €

299,00 €

299,00 €

299,00 €

MPT - Diaganoal

8PR	 125G

10PR	 129E

10PR	 132E

14PR	 146F

14PR	 146F

14PR	 145E

10PR	 128G

12PR	 132E

12PR	 136E

16PR	 141E

18PR	 143E

LI/SI

Reifengröße

12.5 R 20

14.5 R 20

335/80 R 20

365/80 R 20

Profil
Heißerneuerung
MPT 80

MPT 80

MPT 81

MPT 81

MPT 80

MPT 80

MPT 80

KB-Preis

345,00 €

352,00 €

408,00 €

434,00 €

345,00 €

345,00 €

352,00 €

MPT - Radial

12PR	 132G

18PR	 143J

147K

152K

16PR	 139G

22PR	 147G

22PR	 152J

LI/SI

Kalterneuerung Standard
XS (SA) 352,00 €

Heißerneuerung

Heißerneuerung
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	 DN
	 K48
	 MS3
	 GRIP

	 NT21
	 K213
	 MS817
	 MS817M

	 NT31	
	 K204
	 MS8

	 NT41

	 MS6

	 HDW Scan
	 K219

	 WTD

Reifen für den harten Wintereinsatz

- 153,00 € - - - -

- 179,00 € - - - -

- 145,00 € - - - -

- 148,00 € - - - -

- 167,00 € - - - -

- 177,00 € - - - -

- 177,00 € - - - -

- 202,00 € - - - -

- 218,00 € - - - -

- 234,00 € - - - -

- 252,00 € - - - -

271,00 € 271,00 € 271,00 € 271,00 € 271,00 € 289,00 €

281,00 € 281,00 € 281,00 € 281,00 € 281,00 € 303,00 €

- - 249,00 € - - -

281,00 € 281,00 € 281,00 € 281,00 € 281,00 € 303,00 €

249,00 € 255,00 € - - - -

262,00 € 271,00 € - - - -

9.5 R 17,5

10 R 17,5

215/75 R 17,5

225/75 R 17,5

235/75 R 17,5

245/75 R 17,5

245/70 R 17,5

245/70 R 19,5

265/70 R 19,5

285/70 R 19,5

305/70 R 19,5

295/80 R 22,5

315/80 R 22,5

275/70 R 22,5

315/70 R 22,5

295/60 R 22,5

315/60 R 22,5

Nur für extreme Winterbedingungen in schneereichen Gebieten
Speziell für den Einsatz in Skandinavien und im Gebirge
Montage nur im Spätherbst
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Profile

LLKW

ZT - LLKW
K26

DE2
DE2L
DE2M

ZA
K27

MS817

DA2e
K203
KDA2e
ENERGECO

R729
K729
RD-HM

R730
K730

LHD LHD II SP452

LKW Fernverkehr

ZA
K27

DE2
K52, K54
KDE2, DE K+
RD2, RD2 PLUS

M+S2
K51, K37
RMS2

HDR
KDR

ZT
K45

ZY
K34

RHD

LKW Nahverkehr

RHD II K220
KHT2

K222
KST2

WTD

DY
K46
MDY

DY3
K208
KDY3
RDY-HM

MSD
K207
Mix Master

DC
K212

ZT
K45

RT6 ZH
K62

LKW Baustelle
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Profile

DA60
K73
MDA-N

K74 DA2e
K203, K218
KDA2e
ENERGECO

MS817M GRIP

LKW 60er Querschnitt

ZA65
K20, Z15
RZA65
RZ12

TA2
K19
RTA

TE2
K30, K105
RTE, RTE-M

TE3
RTE Plus

R164 HTR1
K102

RHT

Auflieger und Anhänger

LHT G465 SP242 SP252 ZY65
K32
RZYD

ZY3
SSY3
RSSY3

R748
K103

MST SP282 FL
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Profile

SP531
K47
BUS-T
BTS

DA4
K43
KDA4
RD4

ZU2
K28
BUS

MCS MCD SP741 ZU3
ZU3 K+

Busse

DU ZU+
KZU+

SG7 U27

Bagger 16/70-20

GG1 AS-Farmer E58 MPT80 MPT81 XS(SA)

MPT
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1. Allgemeines
Wir erbringen unsere Lieferungen und Leistungen ausschließlich aufgrund 
unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie gelten durch Auftragsertei-
lung oder Annahme der Lieferung oder Leistung als anerkannt. Andere Be-
dingungen unserer Geschäftspartner sind für uns auch dann unverbindlich, 
wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Nebenabreden bedürfen 
der Schriftform, um rechtswirksam zu werden. Für die Vertragsabwicklung 
wichtige Daten werden von uns EDV-gespeichert und automatisch verarbei-
tet. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfül-
lungsort der RuLa GmbH ist der Firmensitz in Schraden. Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten mit der RuLa GmbH ist das Amtsgericht Bad Liebenwerda oder 
das Landgericht Cottbus. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, berührt das die Rechts-
wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

2. Vertragsschluss
Die Angebote der Verwenderin sind stets freibleibend, auch wenn dies nicht 
ausdrücklich vermerkt ist. Der Vertragsschluss kommt erst durch ausdrück-
liche Annahme oder Auftragsbestätigung zustande. Vertragliche Vereinba-
rungen sind nur wirksam, wenn diese mit Mitarbeitern der Verwenderin mit 
entsprechender Vertretungsmacht geschlossen werden, andernfalls bedürfen 
diese Verträge zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Genehmigung durch die 
Verwenderin. Alle Änderungen und Ergänzungen des geschlossenen Vertra-
ges bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform, damit Unklarheiten über 
geänderte bzw. ergänzte Vertragsinhalte verhindert werden. Die schriftliche 
Bestätigung der Änderungen oder Ergänzungen darf nur durch bevollmächtig-
te Vertreter der Verwenderin erfolgen.

3. Lieferungen
Lieferungen erfolgen falls nicht anders ausdrücklich vereinbart zum nächst-
möglichen Liefertermin. Die angegebenen Lieferzeiten gelten nur als annä-
hernd vereinbart, es sei denn, dass die Verwenderin eine vereinbarte Liefer-
frist/ -periode ausdrücklich als „fix“ bestätigt. 

Soweit Lieferfristen vereinbart worden sind, gilt das Folgende: Die Lieferfrist 
beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Bei-
bringung der vom Kunden gegebenenfalls zu beschaffenden Unterlagen, Ge-
nehmigungen, Freigaben, sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 
Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbereitschaft 
mitgeteilt ist bevor der Liefergegenstand die Geschäfts- und Lagerräume ver-
lassen hat. Eine bestätigte Lieferfrist/-periode steht unter dem Vorbehalt der 
richtigen, vollständigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung. Die Lieferfrist gilt 
mit rechtzeitiger (d.h. innerhalb der Lieferfrist) Absendung der Anzeige über 
die Versandbereitschaft als eingehalten. Nachträgliche Wünsche des Kunden, 
Änderungen oder Ergänzungen des vertraglichen Leistungsinhalts verlängern 
die vereinbarte Lieferzeit in angemessenem Umfang. Die Lieferfrist verlän-
gert sich bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere von 
Streik und Aussperren sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die 
außerhalb des Willens der Verwenderin liegen, z.B. Betriebsstörung, Verzöge-
rungen in der Anlieferung wesentlicher Materialien, Feuer, Überschwemmun-
gen, Energie- und Rohstoffmangel, behördliche Maßnahmen soweit solche 
Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des Liefergegenstandes von er-
heblichen Einfluss sind, auch wenn die Umstände bei Unterlieferanten ein-
treten, um die Dauer derselben. Die vorbezeichneten Umstände sind durch 
die Verwenderin insbesondere dann nicht zu vertreten, wenn sie während 
eines bereits vorliegenden Verzuges des Kunden entstehen. Verwenderseitig 
werden derartige Hindernisse in wichtigen Fällen dem Kunden baldmöglichst 
mitgeteilt. Die Verwenderin kann in den vorgenannten Fällen auch vom Ver-
trag zurücktreten, soweit er die Ursache nicht selbst gesetzt hat oder durch 
zumutbare Maßnahmen Vorsorge hätte treffen können.

Wenn infolge eines Verschuldens des Kunden die Abnahme nicht rechtzeitig 
erfolgt, ist die Verwenderin berechtigt vom Vertrag zurück zu treten und/oder 
weitergehenden Schadensersatz zu verlangen. 

Teillieferungen sind innerhalb der von der Verwenderin angegebenen Liefer-
fristen zulässig, soweit sich Nachteile für den Gebrauch daraus nicht erge-
ben. Falls die Verwenderin in Verzug gerät und der Liefertermin um mehr als 
vier Wochen überschritten ist, muss der Kunde der Verwenderin eine ange-
messene Nachfrist setzen. Nach Ablauf dieser Nachfrist kann er vom Ver-
trag zurücktreten, wenn die Ware bis zu diesem Zeitpunkt nicht als versand-/
abholbereit gemeldet wurde. Schadenersatzansprüche aus Nichteinhaltung 
von Lieferfristen oder Lieferterminen sind ausgeschlossen, soweit der Verzug 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Soweit zulässig, ist die 
Haftung generell ausgeschlossen, auch wenn grobes Verschulden einfacher 
Erfüllungsgehilfen vorliegt und es sich sonst nicht um die Verletzung von Kar-
dinalpflichten handelt. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder 
der Verletzung von Leib und Leben.

Die Verwenderin behält sich einen Rücktritt vom Vertrag vor, wenn keine Lie-
fermöglichkeit besteht. Keine Liefermöglichkeit besteht, wenn die verkaufte 
Ware trotz zumutbarer Anstrengungen nicht oder nur zu wesentlich ungünsti-
geren Konditionen beschafft werden kann. Die Verwenderin hat den Rücktritt 

vom Vertrag und den Rücktrittsgrund (Nichtverfügbarkeit) dem Kunden unver-
züglich mitzuteilen. Bereits erbrachte Gegenleistungen werden unverzüglich 
erstattet.

Verlangt der Kunde die Versendung/Lieferung des Vertragsgegenstandes an 
einen anderen Ort als den unter Ziff. 1 genannten Erfüllungsort, erfolgt dies 
auf Kosten des Kunden. Dieser trägt auch die Gefahr des zufälligen Unter-
ganges. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder 
die Abnahme aus solchen Gründen, die vom Kunden zu vertreten sind, so 
geht die Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über. 
Soweit der Kunde eine Versicherung wünscht, hat dieser eine solche selbst 
abzuschließen. Im Falle einer Versendung werden die Versandart und der 
Versandweg nach Ermessen der Verwenderin gewählt. Verpackungsmaterial 
wird mit Übereignung der Sache Eigentum des Kunden und ist von diesem bei 
Bedarf selbst zu entsorgen.

4. Preis und Zahlung
Preise verstehen sich in EURO ab Lager, ausschließlich Verpackung, zuzüg-
lich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Das Risiko des Zahlungsweges trägt der 
Kunde. Bei Preis- oder Währungsänderungen der Lieferanten werden die 
am Tag des Eingangs des Auftrages gültigen Preise in Anrechnung gebracht. 
Preisberichtigungen auf Grund von offenkundigen Irrtümern auf Rechnungen 
und Lieferscheinen bleiben vorbehalten.
Preiserhöhungen trägt in jedem Fall der Kunde, wenn die Lieferungen oder 
Leistungen vereinbarungsgemäß später als vier Monate nach Vertragsab-
schluss erfolgen. Das gleiche gilt, wenn die Lieferung oder Leistung aus Grün-
den, die der Kunde zu vertreten hat, später als zwei Monate nach Vertrags-
schluss erfolgt.
Nicht vorhersehbare Rohstoff-, Lohn-, Energie und sonstige Kostenerhöhun-
gen berechtigen, soweit die Grenzen der Risikozuweisung überschritten sind, 
zu Verhandlungen über eine angemessene Preisangleichung und bei Nichtei-
nigung zum Rücktritt vom Vertrag.  
Skonto wird nur innerhalb der auf unseren Rechnungen ausdrücklich bezeich-
neten Zahlungsfristen in der angegebenen Höhe gewährt und nur unter der 
Voraussetzung, dass sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Liefe-
rungen restlos erfüllt sind. Zahlungen gelten erst als geleistet, wenn die Ver-
wenderin über den Rechnungsbetrag verfügen kann. Bei verspätetem Zah-
lungseingang behält sich die Verwenderin vor, unrechtmäßigen Skonto-Abzug 
nachzufordern. Als Datum des Zahlungseingangs gilt der Tag, an dem der 
Betrag bar eingezahlt oder unserem Konto gutgeschrieben wurde.
Bei Zahlungsverzug oder der drohenden Zahlungsunfähigkeit, des Kunden 
ist die Verwenderin berechtigt, alle offenen, auch gestundeten Rechnungsbe-
träge fällig zu stellen, Sicherheitsleistungen zu verlangen, Lieferungen sofort 
einzustellen und/oder die Erfüllung laufender Verträge zu verweigern oder Vo-
rauszahlungen zu verlangen. Zahlungsverzug tritt nach Mahnung, spätestens 
jedoch 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwerti-
gen Zahlungsaufstellung oder Empfang der Ware oder Dienstleistung ein. Die 
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt ausdrücklich 
vorbehalten. Bei Überschreitung von Zahlungsfristen kann die Verwenderin 
Verzugszinsen mindestens in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweili-
gen Basiszinssatz verlangen.
Die Annahme von Schecks und Wechseln erfolgt ausdrücklich nur erfüllungs-
halber und steht damit unter dem Vorbehalt des richtigen Einganges des vol-
len Betrages auf dem Konto der Verwenderin.   
Der Kunde ist zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung gegenüber dem Kauf-
preis nur berechtigt, wenn die Ansprüche des Kunden rechtskräftig festgestellt 
worden oder unstreitig sind.

5. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen der Verwenderin aus der 
Geschäftsbeziehung mit dem Kunden einschließlich aller Nebenforderungen 
bleiben die gelieferten Waren Eigentum der Verwenderin. Der Kunde ist be-
fugt, über die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen. 
Der Kunde verpflichtet sich, seinen Abnehmern gleichfalls einen Eigentums-
vorbehalt aufzuerlegen oder auf den Eigentumsvorbehalt der Verwenderin 
hinzuweisen. Zum Zwecke der Inbesitznahme der Vorbehaltsware gestattet 
der Kunde der Verwenderin und ihren Mitarbeitern sein Betriebsgelände zu 
betreten. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbei-
tung, Vermischung oder Verbindung der Ware der Verwenderin entstehenden 
Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei die Verwenderin als Hersteller gilt. 
Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter 
deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt die Verwenderin Miteigentum im 
Verhältnis der Rechnungswerte dieser verarbeiteten Waren. Die aus dem Wei-
terverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Kunde schon jetzt 
insgesamt bzw. in Höhe des etwaigen Miteigentumsanteils der Verwenderin 
zur Sicherung an die Verwenderin ab. Der Kunde ist ermächtigt, diese bis 
zum Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an die Verwenderin für 
Rechnung der Verwenderin einzuziehen. Im Falle des Widerrufs ist der Kunde 
verpflichtet, uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner mitzutei-
len, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die zur Durchsetzung 
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und seinen Kunden die 
Abtretung anzuzeigen. Zur Abtretung dieser Forderungen ist der Kunde auch 
nicht zum Zwecke des Factorings befugt.  Befindet sich der Kunde gegenüber 
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der Verwenderin in Verzug, hat er seinen Abnehmer anzuweisen, Zahlungen 
für den Erwerb von Vorbehaltsware nur noch an die Verwenderin zu leisten. 
Abweichend davon vereinnahmte Zahlungen (insbesondere Schecks) sind 
durch den Kunden unverzüglich an die Verwenderin weiterzuleiten. Im Falle 
der Beantragung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden, 
erlischt das Einzugsrecht des Kunden von selbst. Die Verwenderin ist somit 
zum Einzug der Forderung berechtigt. Zugriffe Dritter auf die der Verwende-
rin gehörenden Waren und Forderungen sind der Verwenderin vom Kunden 
unverzüglich mit eingeschriebenem Brief mitzuteilen. Die Waren und die an 
ihre Stelle tretenden Forderungen dürfen vor vollständiger Bezahlung der 
Forderungen der Verwenderin weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherung 
übereignet oder abgetreten werden. Übersteigt der Wert aller Sicherheiten die 
Forderungen der Verwenderin um mehr als 20%, so wird die Verwenderin auf 
Verlangen des Kunden insoweit Sicherheiten nach ihrer Wahl freigeben.
Bei Runderneuerung kundeneigener Karkassen gilt: Aufgrund der Tatsache, 
dass der Erneuerungspreis ein Mehrfaches des Karkassenpreises beträgt, 
erklärt sich der Kunde damit einverstanden, dass die Verwenderin durch die 
Verarbeitung bzw. Umbildung der Karkassen an den runderneuerten Reifen 
einschließlich der Karkassen das Eigentumsrecht bis zur vollständigen Bezah-
lung erwirbt. Es gilt insofern § 950 BGB. 

6. Gewährleistung
Die Gewährleistungszeit beträgt im kaufmännischen Verkehr stets ein Jahr.
Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen soweit:

-	 die Reifen von anderen repariert, runderneuert oder in sonstiger Weise
	 bearbeitet wurden
-	 die Fabriknummer, das Fabrikationszeichen oder sonstige dauerhaft an-
	 gebrachte Zeichen nicht mehr vorhanden oder verändert worden sind
-	 Änderungen des Profils (z.B. durch Nachschneiden) vorgenommen worden
	 sind
-	 der vorgeschriebene Luftdruck nicht eingehalten wurde
-	 Reifen einer vorschriftswidrigen Beanspruchung ausgesetzt waren, insbe-
	 sondere durch Überschreiten der zulässigen Belastung oder der vorge-
	 schriebenen Fahrgeschwindigkeit
-	 der Reifen durch unrichtige Radstellung schadhaft wurde oder durch an-
	 dere Störungen im Radlauf (z.B. dynamische Unwucht) in seiner Leistung
	 beeinträchtigt wurde
-	 Reifen auf einer ihnen nicht zugeordneten, nicht lehrenhaltigen, rostigen
	 oder sonst mangelhaften Felge montiert war
-	 Reifen durch äußere Einwirkung oder mechanische Verletzung schadhaft
	 geworden oder äußerer Erhitzung ausgesetzt worden sind
-	 natürlicher Verschleiß oder Beschädigungen der Ware, die auf unsachge-
	 mäße Behandlung oder Unfall zurückzuführen sind
-	 Reifen unsachgemäß gelagert wurden
-	 Reifen auf Kundenwunsch ohne Gewährleistungsübernahme erneuert 
	 wurden

Gleichfalls haften wir nicht für versteckte Mängel oder Alterungserschei-
nungen an Karkassen, die trotz sorgfältigster Prüfung nicht erkannt wurden. 
Beanstandungen der Lieferung können nur dann berücksichtigt werden, wenn 
sie innerhalb von 10 Tagen nach Warenempfang unter genauer Beschreibung 
des Mangels schriftlich zur Kenntnis der Verwenderin gelangen. Dies gilt je-
doch nur für offensichtliche Mängel und im kaufmännischen Verkehr. Hinsicht-
lich der nicht offensichtlichen Mängel gilt das Folgende:
Bei nicht offensichtlichen Mängeln im kaufmännischen Handelsverkehr gilt der 
gekaufte Gegenstand, mangels rechtzeitiger Rüge innerhalb von 10 Tagen 
nach Erkennbarkeit des Mangels als nicht rechtzeitig gerügt und somit geneh-
migt. Soweit rechtlich zulässig werden Rügen nur dann berücksichtigt, wenn 
sich die Ware noch im Zustand der Anlieferung befindet. Der Mangel ist am 
beanstandeten Reifen kenntlich zu machen.

Die Angaben zu Liefer- und Leistungsgegenstand und zum Verwendungs-
zweck (in Katalogen, auf Angeboten, auf Auftragsbestätigungen u.ä.), z.B. 
Maße, Gewichte, Gebrauchswerte, stellen lediglich Beschreibungen bzw. 
Kennzeichnungen und keine garantierten Eigenschaften dar. Sie sind nur als 
annähernd zu betrachten, branchenübliche Abweichungen bleiben vorbehal-
ten, soweit nichts anderes vereinbart ist. Änderungen im Rahmen des Zumut-
baren begründen keinen Gewährleistungsanspruch, soweit sie dem techni-
schen Fortschritt dienen und der Liefergegenstand nicht erheblich geändert 
wird.

Die Gewährleistungspflicht der Verwenderin beschränkt sich vorbehaltlich 
folgender Regelung bei begründeter und rechtzeitig gerügter Beanstandung 
ausschließlich auf Nacherfüllung nach Wahl der Verwenderin. Die Verwende-
rin kann im Falle der Nacherfüllung wählen, ob diese an dem Ort erfolgen soll, 
an dem sich die Sache nach ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch befindet 
oder aber am Geschäftssitz der Verwenderin. Wählt die Verwenderin ihren 
Geschäftssitz, hat der Kunde die Sache an die Verwenderin möglichst kos-
tengünstig (auf Kosten der Verwenderin) zu versenden/zu verbringen. Statt 
der Nachlieferung kann die Verwenderin auch den Minderwert ersetzen. Sollte 
eine Nachbesserung oder eine Ersatzlieferung fehlschlagen, so hat der Kunde 
die Wahl zwischen Herabsetzung der Vergütung oder Rücktritt vom Vertrag. 

Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, 
steht ihm daneben kein Schadenersatzanspruch wegen des gerügten Man-
gels gegen die Verwenderin zu. 
Die Abtretung von Gewährleistungsansprüchen ist ausgeschlossen. Gewähr-
leistungsansprüche werden entschieden auf der Grundlage von technischen 
Feststellungen, die sich bei der Prüfung des Reifens ergeben. Falls die ein-
wandfreie Begutachtung des reklamierten Reifens es erfordert, sind wir be-
rechtigt, diesen zu zerschneiden. Bei Nachlieferung mangelfreier Ersatzware 
können wir dem Kunden eine Vergütung berechnen, die dem Abnutzungsgrad 
des reklamierten Reifens entspricht. 

Die Haftung für Mängel und Schäden bei ungeeigneter oder unsachgemä-
ßer Verwendung durch den Kunden oder durch Dritte, natürlicher Abnutzung, 
fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung oder Bedienung, mangelhafter 
Bauarbeiten oder sonstigen, die Verwendung des Vertragsgegenstandes be-
einträchtigenden Einflüssen (soweit sie nicht auf Verschulden der Verwende-
rin zurückzuführen sind), ist ausgeschlossen. Verschleißteile unterliegen ei-
ner Gewährleistung nur im Rahmen der üblichen Nutzungszeit. Des weiteren 
entfällt eine Gewährleistung, wenn der Kunde Änderungen oder Eingriffe am 
Vertragsgegenstand vorgenommen hat und soweit diese nicht im Rahmen des 
bestimmungsgemäßen Gebrauchs erfolgen, es sei denn der Eingriff war für 
den Fehler nicht ursächlich.

7. Zusätzliche Bedingungen für das Rechtsverhältnis zu Händlern
Ist der Kunde selbst Händler, gelten zusätzlich folgende Bedingungen:
(1) Die Verwenderin ist im Verhältnis zum Händler berechtigt aber nicht ver-
pflichtet, Mängelansprüche des Endkunden im Zusammenhang mit von der 
Verwenderin gelieferten Waren selbst zu befriedigen. Der Händler nimmt die 
vom Verbraucher als mangelhaft bezeichnete Sache entgegen und informiert 
die Verwenderin. Die Verwenderin kann im Falle der Nacherfüllung wählen, 
ob diese an dem Ort erfolgen soll, an dem sich die Sache nach ihrem bestim-
mungsgemäßen Gebrauch befindet oder aber am Geschäftssitz der Verwen-
derin. Wählt die Verwenderin ihren Geschäftssitz, hat der Händler/Endkun-
de die Sache an die Verwenderin möglichst kostengünstig (auf Kosten der 
Verwenderin) zu versenden/zu verbringen. Die Verwenderin liefert die Sache 
nach ihrer Wahl entweder in mangelfreiem Zustand zurück oder eine mangel-
freie Sache an den Händler aus, der die Sache wiederum dem Verbraucher 
aushändigt. 
(2) Der Händler darf öffentliche Äußerungen im Sinne des § 434 Abs. 1 Satz 
3 BGB über Produkte, die Gegenstand einer Liefervereinbarung zwischen 
dem Händler und der Verwenderin sind, nur nach vorheriger schriftlicher Ab-
stimmung mit der Verwenderin oder nach Maßgabe der eigenen Angaben der 
Verwenderin zu diesen Produkten abgeben. Verbreitet der Händler öffentliche 
Äußerungen ohne Beachtung dieser Voraussetzungen, stellen im Verhältnis 
von Verwenderin zum Händler eventuelle Abweichungen der tatsächlichen 
Produktbeschaffenheit von den öffentlichen Äußerungen keinen Mangel des 
Produktes dar.

8. Haftung und Schadensersatz
Bei Schadensersatzansprüchen, gleich welcher Art (z.B. Verzug, Unmöglich-
keit, Nichterfüllung, Gewährleistung usw.), ist die Haftung auf vorhersehbare, 
vertragstypische und unmittelbare Schäden begrenzt, wenn der Verwenderin, 
deren gesetzlichen Vertretern oder leitenden Angestellten leichte Fahrläs-
sigkeit zur Last fällt. Für Schäden die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruhen, gilt die Haftungsbegrenzung nicht. Davon abweichend ist die Haf-
tung einfacher Erfüllungsgehilfen auch im Hinblick auf grobe Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen, soweit es sich nicht um die Verletzung von Kardinalpflichten 
handelt. Die Haftung der Verwenderin ist generell dann ausgeschlossen, wenn 
an der Ware eigenmächtige Eingriffe vorgenommen wurden.

Die Haftung für Schäden ist auf die Leistung der Betriebshaftpflichtversiche-
rung der Verwenderin begrenzt. Die Verwenderin ist im Falle der Leistungsfrei-
heit der Betriebshaftpflichtversicherung, gleich aus welchem Grund, maximal 
im gleichen Umfang zur Haftung verpflichtet.  

Diese Haftungsbegrenzung gilt gleichfalls nicht bei der Verletzung des Le-
bens, des Körpers, der Gesundheit oder für Ansprüche aus dem Produkthaf-
tungsgesetz.

Im Falle eines Rücktritts ist vom Kunden Wertersatz für Verschlechterung oder 
Untergang der Sache zu leisten. Für die gezogenen Gebrauchsvorteile hin-
sichtlich der Sache ist bis zum Zeitpunkt der Rückgabe oder eines den An-
nahmeverzug begründenden Angebotes eine Nutzungsentschädigung pro Tag 
von mindestens 0,1 % des Rechnungswertes zu zahlen. Die Geltendmachung 
eines weitergehenden Anspruchs bleibt vorbehalten. Dem Kunden bleibt der 
Nachweis der Angemessenheit eines geringeren Betrages vorbehalten.  

Holt der Kunde trotz ordnungsgemäßer Bereitstellungsanzeige die Ware 
nicht ab, ist beginnend mit dem angezeigten Bereitstellungsdatum pro Tag 
ein Lagergeld von mindestens 0,1 % des Rechnungswertes zu zahlen. Die 
Geltendmachung eines weitergehenden Anspruchs bleibt vorbehalten. Dem 
Kunden bleibt der Nachweis der Angemessenheit eines geringeren Betrages 
vorbehalten. 
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Einsatzempfehlungen

Fernverkehr

Nahverkehr

On/Off

Antriebsachse
kalt

Antriebsachse
heiß

Anhänger/Auflieger
kalt

Anhänger/Auflieger
heiß

DA2e (K218)
M729 (K202)
M730 (K215)
LHD, LHD II

SP452

DE2

ZA65 (K20)
TA2 (K19)

R164
LHT

SP252

ZA65
LHT
R164

DE2 (K54)
M+S2 (K51)

ZT (K45)
RHD, RHD II

SP442
KHT2 (K220)
KST2 (K222)

DE2

ZA65 (K20)
R164

TE2 (K30, K105)
TE3
RHT

SP242

ZA65
TE3
RHT

SP242
R164

ZY (K34)
ZY2 (K31)
DY (K46)

DY3 (K208)
DC (K212)

MSD (K207)
WHL (K44)

DY
DY3
RT6

TE2 (K30, K105)
ZY65 (K32)
ZY3 (SSY3)
R748 (K103)

MST

ZY65
ZY3

60er Serie
DA2e (K203)
DA60 (K73)

60er Serie
K74

DE2M

Off ZH (K62)
LL (K60)

kommunal

SP531 (K47)
ZU2 (K28)

DU
KZU+
ZU3

ZU3

Reisebus DA4 (K43)

Winter

DN (K48)
NT21 (K213, MS817)
NT31 (K204, MS8)

NT41 (MS6)
WTD

Reifenkennzeichnung

*	 =	 Fernverkehr
**	 =	 Nah- und Verteilerverkehr
***	 =	 Baustellenverkehr
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Lieferbedingungen

Anlieferung innerhalb unseres Tourenplanes ohne zusätzliche Transportkosten.
Bei Lieferung außerhalb des Tourenplanes innerhalb 24 bzw. 48 Stunden berechnen wir folgenden Transport-
kostenzuschlag:

	 LKW:	 1 bis 4 Stück	 8,00 €/Stück
		  5 bis 8 Stück	 6,00 €/Stück
		  ab 9 Stück	 frachtfrei

	 LLKW:	 1 bis 4 Stück	 4,00 €/Stück
		  5 bis 8 Stück	 3,00 €/Stück
		  ab 9 Stück	 frachtfrei



Königs Wusterhausen

Schraden

RuLa GmbH
Am Damm 5
D-04928 Schraden
Fon	 +49 (0) 3574/7818-0
Fax	 +49 (0) 3574/7818-99
service@rula-gmbh.de
www.rula-gmbh.de

Berliner RunderneuerungsWerk GmbH
Segelfliegerdamm 2
D-15712 Königs Wusterhausen
Fon	 +49 (0) 3375/214200
Fax	 +49 (0) 3375/2142066
service@brw-berlin.de
www.brw-berlin.de


